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§ 1 LVAV 2012 Ausmaß der
Verwaltungsabgaben

 LVAV 2012 - Landes-Verwaltungsabgabenverordnung 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.02.2019

(1) Die Parteien haben für die Verleihung von Berechtigungen oder sonstige wesentlich in ihrem Privatinteresse

liegende Amtshandlungen der Behörde in Angelegenheiten des selbständigen Wirkungsbereiches des Landes

Verwaltungsabgaben gemäß dem dieser Verordnung angeschlossenen Tarif zu entrichten.

(2) Der Tarif bleibt gültig, wenn zwar die Rechtsvorschriften über die Amtshandlungen, für die eine Verwaltungsabgabe

auferlegt wird, nicht aber diese selbst ihrem Wesen und Inhalt nach geändert werden.

(3) Tre7en bei einer Amtshandlung mehrere Ansätze des Tarifes zu, ist die Verwaltungsabgabe nur einmal, und zwar

mit dem höchsten Satz einzuheben. Ein im allgemeinen Teil des Tarifes höherer Tarifansatz ist jedoch nicht

vorzuschreiben, wenn auf die betre7ende Amtshandlung ein niedrigerer Ansatz des besonderen Teiles des Tarifes

zutrifft.
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